
 

 
Das Versickern sowie das Einleiten von Niederschlagswasser 
in oberirdische Gewässer ist im Wasserrecht geregelt und 
grundsätzlich erlaubnispflichtig. Unter bestimmten Voraus-
setzungen ist jedoch keine Erlaubnis erforderlich.  
 
 Versickerung von Niederschlagswasser 
Das erlaubnisfreie Versickern ist in der Erlaubnisfreiheits-
Verordnung vom 12. September 2001 (zuletzt geändert zum 
12. Juli 2013; verfügbar unter www.revosax.sachsen.de) ge-
regelt. Die Bauherren, Eigentümer oder Nutzungsberechtig-
ten prüfen eigenverantwortlich, ob das anfallende Nieder-
schlagswasser unter den Voraussetzungen der Erlaubnisfrei-
heitsverordnung  erlaubnisfrei beseitigt werden kann. Jedoch 
können Bebauungsplansatzungen Festsetzungen zur  Nieder-
schlagswasserbeseitigung beinhalten. Die Erlaubnisfreiheit 
berechtigt nicht, sich über diese Festsetzungen hinweg zu 
setzen. 
 
 Einleitung in oberirdische Gewässer 
Die Voraussetzungen für das erlaubnisfreie Einleiten von 
Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer ergeben sich 
aus den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes und des 
Sächsischen Wassergesetzes zum Gemein-, Eigentümer- und 
Anliegergebrauch. Darunter fällt das Einleiten von Nieder-
schlagswasser, das nicht aus gemeinsamen Anlagen eingelei-
tet oder von gewerblich genutzten Flächen abgeleitet wird. 
Dies gilt nur dann, wenn andere nicht beeinträchtigt werden, 
keine nachteiligen Veränderungen der Eigenschaft des Was-
sers und keine andere Beeinträchtigung des Wasserhaushalts 
zu erwarten sind. Es ist zu beachten, dass die Rohreinbindung 
ins Gewässer eine Anlage am Gewässer ist, die unabhängig 
von der Erlaubnisfreiheit für das Einleiten einer Genehmi-
gung der unteren Wasserbehörde bedarf.  
 
Eine  Erlaubnis für das Versickern bzw. das Einleiten in ober-
irdische Gewässer darf auf Antrag nur erteilt werden, wenn 
keine schädliche Verunreinigung oder sonstigen nachteiligen 
Veränderungen des Grundwassers bzw. des Oberflächenge-
wässers zu befürchten sind. Dazu müssen ggf. entsprechende 
Anlagen zur Rückhaltung und Reinigung des Niederschlags-
wassers vorgesehen werden, die genehmigungspflichtige An-
lagen darstellen können. 

Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis sind an das Um-
weltamt, untere Wasserbehörde zu richten. Hinweise  über 
einzureichende Angaben und Unterlagen finden Sie im Inter-
net unter www.dresden.de, Rubriken „Rathaus“ -> „Dienst-
leistungen von A – Z“, Suchbegriff „wasserrechtliche Verfah-
ren, Antragsunterlagen“, Teil A und Teil B 11.  
 
 Trinkwasserschutzgebiete 
Ist eine Versickerung im Trinkwasserschutzgebiet geplant, so 
sind die Bestimmungen der jeweiligen Trinkwasserschutzzo-
nenordnung zu berücksichtigen. So ist in der Trinkwasser-

schutzzone I die Versickerung von gesammeltem Nieder-
schlagswasser generell untersagt. In der Schutzzone II ist die 
Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Nieder-
schlagswasser von Dachflächen möglich. In  der Schutzzone 
III (ggf. unterteilt in IIIa und IIIb) ist die Versickerung von 
nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser im All-
gemeinen zulässig.  

Die Zulässigkeit der Versickerung unterliegt jedoch 
grundsätzlich einer Einzelfallprüfung. Eine Erlaubnis ist erfor-
derlich. Ansprechpartner ist für Sie das Umweltamt. 
 
Kontakt: 
Umweltamt, siehe Impressum 
 
Sprechzeiten:  
Montag 9 bis 12 Uhr  
Dienstag 9 bis 18 Uhr  
Donnerstag 9 bis 18 Uhr  
Freitag 9 bis 12 Uhr 
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